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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Voraussetzungen 

§ 6. Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, dass der 
Studierende 
 1. sozial bedürftig ist (§§ 7 bis 12), 
 2. noch kein Studium (§ 13) oder keine andere gleichwertige Ausbildung 

absolviert hat, 
 3. einen günstigen Studienerfolg nachweist (§§ 16 bis 25), 
 4. das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 

30. Lebensjahres begonnen hat. Diese Altersgrenze erhöht sich 
 a) für Selbsterhalter gemäß § 27 um ein weiteres Jahr für jedes volle 

Jahr, in dem sie sich länger als vier Jahre zur Gänze selbst erhalten 
haben, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 

 b) für Studierende gemäß § 28, die zur Pflege und Erziehung mindestens 
eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, um maximal zwei Jahre je 
Kind, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 

 c) für behinderte Studierende gemäß § 29 um fünf Jahre, 
 d) für Studierende, die ein Masterstudium aufnehmen, um fünf Jahre, 

sofern sie das Bachelorstudium vor Überschreitung der Altersgrenze 
unter Berücksichtigung der lit. a bis c begonnen haben. 

Voraussetzungen 
§ 6. Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, dass der 

Studierende 
 1. sozial bedürftig ist (§§ 7 bis 12), 
 2. noch kein Studium (§ 13) oder keine andere gleichwertige Ausbildung 

absolviert hat, 
 3. einen günstigen Studienerfolg nachweist (§§ 16 bis 25), 
 4. das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 

30. Lebensjahres begonnen hat. Diese Altersgrenze erhöht sich 
 a) für Selbsterhalter gemäß § 27 um ein weiteres Jahr für jedes volle 

Jahr, in dem sie sich länger als vier Jahre zur Gänze selbst erhalten 
haben, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 

 b) für Studierende gemäß § 28, die zur Pflege und Erziehung mindestens 
eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, um fünf Jahre, 

 c) für behinderte Studierende gemäß § 29 um fünf Jahre, 
 d) für Studierende, die ein Masterstudium aufnehmen, um fünf Jahre, 

sofern sie das Bachelorstudium vor Überschreitung der Altersgrenze 
unter Berücksichtigung der lit. a bis c begonnen haben. 

Vorstudien 
§ 15. (3) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Masterstudium besteht trotz 

Absolvierung eines Bachelorstudiums, wenn die Studierenden 
 1. das Masterstudium spätestens 24 Monate nach Abschluss des 

Bachelorstudiums aufgenommen haben und 
 2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des Bachelorstudiums um 

nicht mehr als drei Semester überschritten haben. 

Vorstudien 
§ 15. (3) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Masterstudium besteht trotz 

Absolvierung eines Bachelorstudiums, wenn die Studierenden 
 1. das Masterstudium spätestens 30 Monate nach Abschluss des 

Bachelorstudiums aufgenommen haben und 
 2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des Bachelorstudiums um 

nicht mehr als drei Semester überschritten haben. 
Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 

Fachhochschulen 
§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 

Fachhochschulen erbringen den Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen 

§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen erbringen den Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

13/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

1 von 9

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  2 von 9 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentliche 

Studierende; 
 2. nach den ersten beiden Semestern insgesamt und nach den ersten beiden 

Semestern jeder Studienrichtung durch Zeugnisse über erfolgreich 
absolvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und 
Wahlfächern im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten oder 14 
Semesterstunden; der Nachweis des günstigen Studienerfolges ist auch 
schon nach Abschluss des ersten Semesters einer Studienrichtung 
möglich; bei einem Studienwechsel nach dem ersten Semester kann der 
Studienerfolg auch je zur Hälfte aus den beiden Studienrichtungen 
nachgewiesen werden; 

 3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung 
oder des Rigorosums; 

 4. nach dem sechsten Semester jeder Studienrichtung, die nicht in 
Studienabschnitte gegliedert ist oder deren vorgesehene Studienzeit im 
ersten Studienabschnitt mindestens sechs Semester umfasst, durch 
Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern im Ausmaß von 90 ECTS-
Punkten oder 42 Semesterstunden; 

 5. abweichend von Z 2 nach dem zweiten Semester eines Masterstudiums 
im Ausmaß von 20 ECTS-Punkten oder zehn Semesterstunden, nach 
dem zweiten Semester eines Doktoratsstudiums im Ausmaß von zwölf 
ECTS-Punkten oder sechs Semesterstunden. 

 1. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentliche 
Studierende; 

 2. nach den ersten beiden Semestern insgesamt und nach den ersten beiden 
Semestern jeder Studienrichtung durch Zeugnisse über erfolgreich 
absolvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und 
Wahlfächern im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten oder 14 
Semesterstunden; der Nachweis des günstigen Studienerfolges ist auch 
schon nach Abschluss des ersten Semesters einer Studienrichtung 
möglich; bei einem Studienwechsel nach dem ersten Semester kann der 
Studienerfolg auch je zur Hälfte aus den beiden Studienrichtungen 
nachgewiesen werden; 

 3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung 
oder des Rigorosums; 

 4. nach dem sechsten Semester jeder Studienrichtung, die nicht in 
Studienabschnitte gegliedert ist oder deren vorgesehene Studienzeit im 
ersten Studienabschnitt mindestens sechs Semester umfasst, durch 
Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern im Ausmaß von 90 ECTS-
Punkten oder 42 Semesterstunden; 

 5. abweichend von Z 2 nach dem zweiten Semester eines Masterstudiums 
im Ausmaß von 20 ECTS-Punkten oder zehn Semesterstunden, nach 
dem zweiten Semester eines Doktoratsstudiums im Ausmaß von zwölf 
ECTS-Punkten oder sechs Semesterstunden; 

 6. abweichend von Z 4 nach dem sechsten Semester eines 
Doktoratsstudiums durch eine Bestätigung des Dissertationsbetreuers, 
dass der Abschluss des Studiums innerhalb der Anspruchsdauer erwartet 
werden kann. 

13/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

2 von 9

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  3 von 9 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Höchststudienbehilfe für Studierende mit Kindern 

§ 28. Die Höchststudienbeihilfe für Studierende, die zur Pflege und 
Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, erhöht sich um 
monatlich 60 Euro für jedes Kind. 

Höchststudienbehilfe für Studierende mit Kindern 
§ 28. Die Höchststudienbeihilfe für Studierende, die zur Pflege und 

Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, erhöht sich um 
monatlich 100 Euro für jedes Kind. 

Berechnung der Studienbeihilfe 
Höhe der Studienbeihilfe 

§ 30.(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich jeweils 
mögliche Höchststudienbeihilfe vermindert wird um 
 1. die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern (§ 31 Abs. 1) oder den 

geringeren Unterhaltsbetrag (§ 31 Abs. 2), 
 2. die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des eingetragenen 

Partners (§ 31 Abs. 3), 
 3. die zumutbare Eigenleistung des Studierenden (§ 31 Abs. 4) und 
 4. den Jahresbetrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des 

Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 abzüglich der im September 
ausbezahlten Verdoppelung der Familienbeihilfe, der für den 
Studierenden unter Berücksichtigung seines Alters als erstes Kind 
zustünde; der Jahresbetrag der Familienbeihilfe ist nicht abzuziehen, 
wenn der Studierende nachweist, dass für ihn trotz eines entsprechenden 
Antrages gemäß § 5 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
keine Familienbeihilfe zusteht, 

 5. den Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 
EStG 1988, der für den Studierenden zusteht. 

Berechnung der Studienbeihilfe 
Höhe der Studienbeihilfe 

§ 30.(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich jeweils 
mögliche Höchststudienbeihilfe vermindert wird um 
 1. die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern (§ 31 Abs. 1) oder den 

geringeren Unterhaltsbetrag (§ 31 Abs. 2), 
 2. die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des eingetragenen 

Partners (§ 31 Abs. 3), 
 3. die zumutbare Eigenleistung des Studierenden (§ 31 Abs. 4) und 
 4. den Jahresbetrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 des 

Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2013, der für den Studierenden unter 
Berücksichtigung seines Alters zustünde; der Jahresbetrag der 
Familienbeihilfe ist nicht abzuziehen, wenn der Studierende nachweist, 
dass für ihn trotz eines entsprechenden Antrages gemäß § 5 Abs. 2 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 keine Familienbeihilfe zusteht, 

 5. den Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 
EStG 1988, der für den Studierenden zusteht, 

 6. Förderungen, die zum Zwecke der Ausbildung für den Zeitraum der 
Zuerkennung gewährt wurden. 

Zumutbare Unterhalts- und Eigenleistungen 
§ 31. (3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des 

eingetragenen Partners beträgt 30 % des 3 707 Euro übersteigenden Betrages 
seiner Bemessungsgrundlage. 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 8 000 Euro 
übersteigenden Betrag ihrer Bemessungsgrundlage. Bei Berechnung der 
Studienbeihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren Eigenleistung vorerst von den 
Angaben des Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 auszugehen. Nach Vorliegen 

Zumutbare Unterhalts- und Eigenleistungen 
§ 31. (3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des 

eingetragenen Partners beträgt 30 % des 8 400 Euro übersteigenden Betrages 
seiner Bemessungsgrundlage. 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 8 400 Euro 
übersteigenden Betrag ihrer Bemessungsgrundlage; diese Grenze verringert sich 
aliquot, wenn nicht während des gesamten Jahres Studienbeihilfe bezogen wird. 
Bei Berechnung der Studienbeihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren Eigenleistung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sämtlicher Nachweise über das Jahreseinkommen ist eine abschließende 
Berechnung durchzuführen. Die Differenz der ausbezahlten Studienbeihilfe zu 
einer sich dabei ergebenden höheren Studienbeihilfe ist von der 
Studienbeihilfenbehörde an den Studierenden auszubezahlen. 

vorerst von den Angaben des Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 auszugehen. Nach 
Vorliegen sämtlicher Nachweise über das Jahreseinkommen ist eine 
abschließende Berechnung durchzuführen. Die Differenz der ausbezahlten 
Studienbeihilfe zu einer sich dabei ergebenden höheren Studienbeihilfe ist von 
der Studienbeihilfenbehörde an den Studierenden auszubezahlen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bemessungsgrundlage 

§ 32. (1) Die Bemessungsgrundlage des Studierenden, seiner Eltern sowie 
seines Ehegatten oder seines eingetragenen Partners umfasst das Einkommen 
gemäß den §§ 8 bis 10 abzüglich der Freibeträge gemäß Abs. 4 und der 
nachstehenden Absetzbeträge für die Personen, für die entweder der Studierende, 
einer seiner Elternteile oder sein Ehegatte oder eingetragener Partner kraft 
Gesetzes Unterhalt leistet: 
 1. für jede Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 2 762 Euro; 
 2. für jede Person nach Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres 3 707 Euro; 
 3. für jede Person nach Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres 4 216 Euro; 
 4. für jede Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die gemäß § 123 

Abs. 4 ASVG als Angehörige gilt oder begünstigt in der 
Krankenversicherung selbst versichert ist oder die Studienbeihilfe 
bezieht, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 
Abs. 1; sofern es sich jedoch um auswärtige Studierende im Sinne des 
§ 26 Abs. 2 handelt, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe 
gemäß § 26 Abs. 2; 

 5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 1 890 Euro. 

Bemessungsgrundlage 
§ 32. (1) Die Bemessungsgrundlage des Studierenden, seiner Eltern sowie 

seines Ehegatten oder seines eingetragenen Partners umfasst das Einkommen 
gemäß den §§ 8 bis 10 abzüglich der Freibeträge gemäß Abs. 4 und der 
nachstehenden Absetzbeträge für die Personen, für die entweder der Studierende, 
einer seiner Elternteile oder sein Ehegatte oder eingetragener Partner kraft 
Gesetzes Unterhalt leistet: 
 1. für jede Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 2 988 Euro; 
 2. für jede Person nach Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung 

des 14. Lebensjahres 4 392 Euro; 
 3. für jede Person nach Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres 5 172 Euro; 
 4. für jede Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die gemäß § 123 

Abs. 4 ASVG als Angehörige gilt oder begünstigt in der 
Krankenversicherung selbst versichert ist oder die Studienbeihilfe 
bezieht, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 
Abs. 1; sofern es sich jedoch um auswärtige Studierende im Sinne des 
§ 26 Abs. 2 handelt, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe 
gemäß § 26 Abs. 2; 

 5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 1 890 Euro. 

Verfahren 
Anträge 

§ 39. (7) Die für Anträge auf Studienbeihilfe geltenden Bestimmungen sind 
auch auf Anträge auf Abänderung einer zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. 
Die Abänderung wird mit dem Beginn des Zuerkennungszeitraumes wirksam, 
sofern der Antrag innerhalb der Antragsfrist gestellt wird, sonst mit dem auf den 
Antrag folgenden Monatsersten. 

Verfahren 
Anträge 

§ 39. (7) Die für Anträge auf Studienbeihilfe geltenden Bestimmungen sind 
auch auf Anträge auf Abänderung einer zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. 
Die Abänderung wird mit dem Beginn des Zuerkennungszeitraumes wirksam, 
sofern der Antrag innerhalb der Antragsfrist gestellt wird, sonst mit dem Monat 
der Antragstellung. 

Ruhen des Anspruches 
§ 49. (3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines 

Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage des 
Studierenden 8 000 Euro übersteigt. Einkünfte des Studierenden in Monaten, für 
die keine Studienbeihilfe ausbezahlt wird, bleiben dabei außer Betracht. 

Ruhen des Anspruches 
§ 49. (3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines 

Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage des 
Studierenden den Betrag gemäß § 31 Abs. 4 übersteigt. Einkünfte des 
Studierenden in Monaten, für die keine Studienbeihilfe ausbezahlt wird, bleiben 

13/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

5 von 9

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  6 von 9 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dabei außer Betracht. Ein Verzicht auf die weitere Auszahlung der zuerkannten 
Studienbeihilfe wirkt für den verbleibenden Zeitraum der Zuerkennung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rückzahlung 

§ 51. (2) Im Falle eines neuen Studienbeihilfenanspruches ist die 
Rückzahlungsforderung gegen diesen aufzurechnen. Der monatlich durch 
Aufrechnung einbehaltene Betrag darf 50% der monatlich zustehenden 
Studienbeihilfe nicht übersteigen. Eine Aufrechnung ist auch vor Rechtskraft des 
Bescheides über die Rückzahlungsverpflichtung zulässig. Ist eine Aufrechnung 
nicht möglich, so kann die Schuld bis zu zwei Jahren gestundet und auch die 
Rückzahlung in Teilbeträgen von nicht mehr als 36 Monatsraten mindestens in 
der Höhe von 70 Euro monatlich gestattet werden. 

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 ist die Rückforderung auf 180 Euro zu 
verringern, wenn der Studierende 
 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften 

Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen Studienerfolg 
nachweist oder 

 2. die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen 
Studiennachweise zwar innerhalb der für die Vorlage vorgesehenen Frist 
erworben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 

(6) Zahlungsverpflichtungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab 
Rechtskraft des Bescheides über die Rückzahlung geleistet wurden, sind ab 
Rechtskraft des Rückzahlungsbescheides mit 4% zu verzinsen. Mit der 
Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehene Rückzahlungsbescheide sind 
Exekutionstitel. Im Exekutionsverfahren wegen der im vorigen Satz genannten 
Titel wird der Bund von der Finanzprokuratur vertreten, die die Eintreibung 
unmittelbar beim zuständigen Gericht beantragen kann. Die Kosten des 
Einschreitens der Finanzprokuratur sind vom rückzahlungspflichtigen 
Studierenden zu ersetzen. 

Rückzahlung 
§ 51. (2) Im Falle eines neuen Studienbeihilfenanspruches ist die 

Rückzahlungsforderung gegen diesen aufzurechnen. Der monatlich durch 
Aufrechnung einbehaltene Betrag darf 50% der monatlich zustehenden 
Studienbeihilfe nicht übersteigen. Eine Aufrechnung ist auch vor Rechtskraft des 
Bescheides über die Rückzahlungsverpflichtung zulässig. Ist eine Aufrechnung 
nicht möglich, so kann die Schuld bis zu zwei Jahren gestundet und auch die 
Rückzahlung in Teilbeträgen von nicht mehr als 36 Monatsraten gestattet werden. 

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 entfällt die Rückforderung, wenn der 
Studierende 
 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften 

Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen Studienerfolg 
nachweist oder 

 2. die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen 
Studiennachweise zwar innerhalb der für die Vorlage vorgesehenen Frist 
erworben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 

(6) Mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehene 
Rückzahlungsbescheide sind Exekutionstitel. Im Exekutionsverfahren wegen der 
im vorigen Satz genannten Titel wird der Bund von der Finanzprokuratur 
vertreten, die die Eintreibung unmittelbar beim zuständigen Gericht beantragen 
kann. Die Kosten des Einschreitens der Finanzprokuratur sind vom 
rückzahlungspflichtigen Studierenden zu ersetzen. 

Beihilfe für ein Auslandsstudium an Universitäten, Universitäten der 
Künste, Fachhochschul-Studiengängen (Fachhochschulen) und 

Theologischen Lehranstalten 
§ 54. (2) Voraussetzung ist 

 1. die Ablegung einer Diplomprüfung oder eines Rigorosums oder, wenn 
das Studium nur aus einem Studienabschnitt besteht, die Inskription des 
mindestens dritten Semesters der jeweiligen Studienrichtung und 

 2. eine Dauer des Auslandsstudiums von mindestens drei Monaten. 

Beihilfe für ein Auslandsstudium an Universitäten, Universitäten der 
Künste, Fachhochschul-Studiengängen (Fachhochschulen) und 

Theologischen Lehranstalten 
§ 54. (2) Voraussetzung ist 

 1. die Meldung zur Fortsetzung zum  mindestens dritten Semester der 
jeweiligen Studienrichtung und 

 2. eine Dauer des Auslandsstudiums von mindestens einem Monat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mobilitätsstipendien 

§ 56d.(3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Studierenden, die 
ein Mobilitätsstipendium beantragen, 
 1. die Hochschulreife in Österreich erworben haben, 
 2. den Wohnsitz und den Mittelpunkt der Lebensinteressen mindestens fünf 

Jahre vor Aufnahme des Studiums, für das ein Mobilitätsstipendium 
beantragt wird, in Österreich hatten und 

 3. noch keine andere Förderung nach diesem Bundesgesetz beantragt 
haben. 

Mobilitätsstipendien 
§ 56d.(3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Studierenden, die 

ein Mobilitätsstipendium beantragen, 
 1. den Wohnsitz und den Mittelpunkt der Lebensinteressen mindestens fünf 

Jahre vor Aufnahme des Studiums, für das ein Mobilitätsstipendium 
beantragt wird, in Österreich hatten und 

 2. noch keine andere Förderung nach diesem Bundesgesetz beantragt 
haben. 

Zuweisung der Förderungsmittel 
§ 58. (2) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat durch 

Verordnung diese Budgetmittel auf die einzelnen Universitäten, 
Privatuniversitäten, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschul-
Studiengänge nach der Zahl der im abgelaufenen Studienjahr erfolgten 
Studienabschlüsse österreichischer Studierender aufzuteilen. Bei im Aufbau 
befindlichen Ausbildungen ist die voraussichtliche Zahl von Absolventinnen und 
Absolventen zu berücksichtigen. Der Betrag darf je Zuweisung 700 Euro nicht 
unterschreiten. 

Zuweisung der Förderungsmittel 
§ 58. (2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hat durch Verordnung diese Budgetmittel auf die 
einzelnen Universitäten, Privatuniversitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen nach der Zahl der im abgelaufenen 
Studienjahr erfolgten Studienabschlüsse österreichischer Studierender 
aufzuteilen. Der Betrag darf je Zuweisung 750 Euro nicht unterschreiten. 

Zuerkennung 
§ 61. (1) Ein Leistungsstipendium darf die Höhe des Studienbeitrages gemäß 

§ 91 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 für zwei Semester nicht unterschreiten 
und 1 500 Euro nicht überschreiten. 

Zuerkennung 
§ 61. (1) Ein Leistungsstipendium darf 750 Euro nicht unterschreiten und 1 

500 Euro für zwei Semester nicht überschreiten. 

Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen 
§ 62. (4) Ein Leistungsstipendium darf 700 Euro nicht unterschreiten und 1 

500 Euro nicht überschreiten. 

Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen 
§ 62. (4) Ein Leistungsstipendium darf 750 Euro nicht unterschreiten und 1 

500 Euro nicht überschreiten. 
Zuerkennung 

§ 67. (1) Ein Förderungsstipendium darf für ein Studienjahr 700 Euro nicht 
unterschreiten und 3 600 Euro nicht überschreiten. Die Zuerkennung der 
Förderungsstipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Auf 
die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

Zuerkennung 
§ 67. (1) Ein Förderungsstipendium darf für ein Studienjahr 750 Euro nicht 

unterschreiten und 3 600 Euro nicht überschreiten. Die Zuerkennung der 
Förderungsstipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Auf 
die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

Psychologische Studentenberatung 
§ 68a. … 

Psychologische Studierendenberatung 
§ 68a. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inkrafttreten 

§ 78. (30) …………………………………………………… 
Inkrafttreten 

§ 78. (31) § 6, § 15 Abs. 3, § 20 Abs. 1, § 28, § 30 Abs. 2, § 31 Abs. 3 und 4, 
§ 32 Abs. 1, § 39 Abs. 7, § 49 Abs. 3, § 51 Abs. 2, 3 und 6, § 54 Abs. 2, § 56d 
Abs. 3, § 58 Abs. 2, § 61 Abs. 1, § 62 Abs. 4, § 67 Abs. 1 und § 68a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2014 treten mit 1. September 2014 
in Kraft. 
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